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1. LAGE 

Die Gemeinde Eching liegt im Westen des Landkreises Landshut. 
 

 
 
Ausschnitt aus der topographischen Karte des Bayerischen Landesvermessungsamts 
Originalmaßstab 1:50000  Planungsgebiet siehe Blauer Pfeil 
 
Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Ortsteils Weixerau.  
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Das Planungsgebiet liegt zentral im Ortsteil Weixerau. Es umfasst folgende Flurstü-
cke der Gemarkung Eching: 488, 487, 486/2, 525/2, 525, 525/3, 525/1. 
Die Fläche des Geltungsbereichs beträgt ca. 22056 m². 
Die Fläche ist im nordöstlichen und südwestlichen Teil bereits bebaut, in den übrigen 
Teilbereichen landwirtschaftlich genutzt (Acker). Der Geltungsbereich grenzt an allen 
Seiten bestehende Bebauung an. 
 

 
 
Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung, Geltungsbereich gelb gestrichelt.  
 
Topographisch ist das Planungsgebiet nahezu eben. 
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2. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Die Strukturkarte Anhang 2 des LEP weist die Gemeinde Eching der Gebietskategorie 
„Allgemeiner ländlicher Raum“ zu. 
Im Kapitel Raumstruktur des LEP werden unter 2.2.5 folgende Grundsätze für den 
allgemeinen ländlichen Raum formuliert: 
 
(G)  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  
- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 
und weiter entwickeln kann,  
- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbar-
keit versorgt sind,  
- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  
- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.  
 
(G) Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Informations- und Kommunikationsinf-
rastruktur geschaffen und erhalten werden. 
 

2.2. Regionalplan 

Die Gemeinde Eching gehört zur Region 13 Landshut  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus  
der Karte 1 
„Raumstruktur“ 
v. 28.9.2007 
Regionalplan  
Region 13 Landshut 
 
 

 

Eching ist darin als Kleinzentrum eingestuft, das Gebiet der Gemeinde gehört zum 
allgemeinen ländlichen Raum und liegt an einer Entwicklungsachse. Im Kapitel A II 
Raumstruktur des Regionalplans heißt es hierzu unter 5.: 
Eine ausgewogene Siedlungsentwicklung von Wohnen und Gewerbe unter Wahrung 
der natürlichen Lebensgrundlagen ist von besonderer Bedeutung. Dies ist besonders 
für die Zentralen Orte und die Gemeinden entlang der Entwicklungsachsen anzustre-
ben. 
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Insgesamt ergibt sich aus der landes- und regionalplanerischen Einstufung der Ge-
meinde Eching die grundsätzliche Zielsetzung der Entwicklungssicherung im wirt-
schaftlichen, siedlungsstrukturellen und infrastrukturellen Bereich mit dem Ziel der 
„Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen“. 
 
Die Planungsfläche liegt nicht in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet und ist nicht 
Teil eines regionalen Grünzugs. Das nördlich gelegene Naturschutzgebiet ‚Vogelfrei-
stätte mittlere Isarstauseen‘ ist durch die Planung nicht betroffen. 
Auch Wasserschutzgebiete, Vorrang oder Vorbehaltsgebiete für Wasserversorgung 
sowie Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze werden durch die Planung 
nicht berührt. 
 

 
 
Regionalplan Landshut, Ausschnitt Tekturkarte zu Karte 3 ‚Landschaft und Erholung‘ v. 14.6.2016 
Planungsgebiet sh. Blauer Pfeil 
 
Der Zielsetzung einer ausgewogenen Siedlungsentwicklung kommt die Gemeinde 
Eching durch die Entwicklung ihrer Siedlungsstruktur nach. Somit ist festzustellen, 
dass durch die Planung den Zielsetzungen von Landesentwicklungsprogramm und 
Regionalplan in hohem Maße entsprochen wird. 
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2.3. Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eching ist das Planungsge-
biet als Mischgebiet (MI) dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird daher im Wege 
der Berichtigung angepasst.  
 

 
 
Ausschnitt Flächennutzungsplan Eching mit Geltungsbereich Bebauungs- und Grünordnungsplan ‚Fi-
scherstraße OT Weixerau‘ (schwarz gestrichelt) 
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2.4. Bestehende Satzungen und Bebauungspläne 

Für weite Bereiche des Ortsteils gilt die „Satzung über die Grenzen für den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil Weixerau“ (Ortsabrundungssatzung) aus dem 
Jahr 1989, die zuletzt im fraglichen Bereich im Jahr 1996 durch Deckblatt 3 geändert 
wurde. Der Geltungsbereich der vorliegenden Einbeziehungssatzung schließt an den 
Geltungsbereich dieser Satzung an bzw. überlagert diesen im westlichen Bereich. 

 

 
 
Ortsabrundungssatzung Weixerau (1989), Geltungsbereich rot umgrenzt, 
Geltungsbereich Einbeziehungssatzung blau gestrichelt 
 
Im Jahr 1998 wurde durch Deckblatt 1 noch ein kleiner Bereich südöstlich des hier 
überplanten Bereichs zu der Ortsabrundungssatzung hinzugefügt. (Fl.-Nr. 485/18) 
Außerdem gibt es mehrere Bebauungspläne im unmittelbaren Umfeld: 
- Weixerau – Steinfeld (1983), südlich, WA 
- Kiesgrubenfeld (2000), südöstlich, WA 
- Schrögerfeld (2013), südwestlich, WA 
- An der kleinen Sempt Erweiterung (1998), südwestlich, WA 
- Schapolterauer Straße (2001), nordwestlich, WA 
- Forellenweg (2017), nordöstlich, WA 
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3. HINWEISE ZUR PLANUNG UND PLANUNGSZIEL 

3.1. Städtebauliches Konzept 

Das Baugebiet beinhaltet die Ausweisung von Dorfgebietsflächen nach § 5 BauNVO. 
Diese Flächen werden durch eine Nutzungsartengrenze in die Teilflächen MD 1 und 
MD 2 geteilt. 
Der südliche Teilbereich (MD 2) umfasst eine bestehende landwirtschaftliche Hof-
stelle mit östlich angrenzenden Freiflächen. In diesem Bereich werden lediglich Min-
destfestsetzungen getroffen wie überbaubare Grundstücksflächen und die Festset-
zung einer Wand- und Firsthöhe sowie einer GRZ. 
Im nördlichen Teilbereich MD 1 werden 5 Bauparzellen mit Einzelhausbebauung ge-
plant. Die östliche Parzelle 1 ist bereits bebaut. 
Die Wohngebäude werden in offener Bauweise mit maximal 3 Vollgeschossen ge-
plant. Die Grundflächenzahl wird mit 0,35 festgesetzt, was angesichts der großen 
Grundstücke zu einer angemessenen Bebauungsmöglichkeit führt. 
Die Baufenster werden großzügig geplant, separate Baufenster werden in den Grenz-
bereichen für Garagen und Carports sowie zur Straße hin für Zufahrten und Stell-
plätze festgesetzt. 
 

 
Fischerstraße Weixerau, Planungsgebiet rechts, im Hintergrund die östlich angrenzende bestehende 
Bebauung.  
 
Da die bestehende Umgebungsbebauung eher als heterogen zu bezeichnen ist, wer-
den für das Baugebiet unterschiedliche Dachformen zugelassen:  Satteldach, Walm-
dach, Zeltdach, Pultdach und begrüntes Flachdach. Die Höhenentwicklung der Ge-
bäude wird über die Zahl der Vollgeschosse sowie über die Festsetzung von Wand- 
und Firsthöhen begrenzt. Diese werden als Höhen über NHN (Normalhöhen-Null) 
festgesetzt, um einen eindeutigen Bezug herzustellen. Bei einer mittleren Gelände-
höhe von ca. 404,0 m. ü. NHN ergeben die festgesetzten Höhen eine maximale 
Wandhöhe von ca. 7,50 m über Gelände für den Typ E+I+D bzw. ca. 8,50 m für den 
Typ E+II. Die festgesetzte maximale Firsthöhe liegt im Mittel ca. 11,0 m über Gelände. 
Als Referenzhöhen werden die Höhen mehrerer Kanaldeckel im Straßenbereich im 
Plan angegeben. 
Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über die bestehende Fischerstraße. Eine 
weitere Erschließungsstraße muss nicht geplant werden. 

  



Begründung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Fischerstraße OT Weixerau“                   Gemeinde Eching 

Seite 10 von 14 
PLANTEAM     -     STÄDTEBAU    -    LANDSCHAFTSPLANUNG    -     ERSCHLIESSUNGSPLANUNG     -     VERMESSUNG   
Mühlenstraße 6  -  84028 Landshut  -  Fon 0871/9756722  -  Fax 0871/9756723  -  mail@ib-planteam.de  -  www.ib-planteam.de 

 

3.2. Grünordnerisches Konzept 

Durch folgenden Festsetzungsrahmen wird sichergestellt, dass das Baugebiet ange-
messen durchgrünt und bepflanzt wird: 
 
Alle Gehölzpflanzungen im Planungsgebiet sind mit Laubgehölzen gebietseigener 
Herkünfte (Vorkommensgebiet 6. 1 Alpenvorland) bzw. bei den dem Forstverkehrs-
gesetz unterliegenden Baumarten die in der Herkunftsgebietsverordnung genannten 
Herkünfte (autochthone Gehölze) entsprechend der Artenliste für Gehölzpflanzungen 
vorzunehmen. (Festsetzung 0.3.1.) 
 
Bepflanzung mit Bäumen (Planzeichen 13.1. Festsetzung 0.3.2.) 
Es sind Bäume der Wuchsklasse II zu pflanzen und zu pflegen. Obstbäume sind be-
vorzugt als Hochstamm zu verwenden. Bei Einhaltung der festgesetzten Anzahl sind 
Abweichungen in der räumlichen Anordnung zulässig. Es sind die Gehölze der Arten-
liste zu verwenden. Vorgeschlagene Pflanzgröße: Hochstamm, 12-14 cm Stammum-
fang 
 
Dichte raumbildende Gehölzpflanzung - Eingrünung (Planzeichen 13.2./Festsetzung 
0.3.3.) 
Am südlichen Rand der Teilfläche MD 1 wird eine dichte raumbildende Gehölzpflan-
zung zur Eingrünung festgesetzt. 
Zu pflanzen ist ein artenreiches Gebüsch mit gebietsheimischen Arten dichte Gehölz-
pflanzung. Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1,5 m. Es sind die Gehölze der Pflanzen-
liste zu verwenden. Die Pflanzung einer dichten Hecke folgt auch einer Empfehlung 
des Immissionsgutachtens. 
 

3.3. Immissionsschutz 

Um die Verträglichkeit der landwirtschaftlichen Hofstelle mit schutzbedürftigen Nut-
zungen im Planungsgebiet zu untersuchen, wurde durch das Ingenieurbüro Hoock & 
Partner Sachverständige PartG mbB ein immissionstechnisches Gutachten bezüglich 
Luftreinhaltung erstellt. Dieses Gutachten mit der Nr. 5908-01_E04 v. 16.03.2023 liegt 
dieser Begründung im Anhang bei. 
Im Gutachten wird in Kapitel 7 Ergebnis und Beurteilung festgestellt: 
„Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans "Fischerstraße OT Weixerau" ggf. zeitweise zu 
Geruchseinwirkungen durch den landwirtschaftlichen Betrieb zur Haltung von Rindern 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 488 der Gemarkung Eching kommen kann. Werden die in 
Kapitel 8 genannten Auflagenvorschläge umgesetzt sowie die in Kapitel 9.1 
vorgeschlagene Festsetzung im Bebauungsplan fixiert, so sind an den 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Plangebiet, unter Voraussetzung der 
Richtigkeit der in Kapitel 3 vorgestellten Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs zur Haltung von Rindern auf der Fl.Nr. 488 der Gemarkung Eching jedoch 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form erheblicher Geruchsbelästigungen 
im Sinne des § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ zu erwarten.“ 
Die im Rahmen des Gutachtens vorgeschlagenen Festsetzungen und Hinweise wur-
den in die Planung übernommen. Die Baugrenzen im Bereich MD 1 wurden so fest-
gesetzt, dass die kritischen Bereiche außerhalb der Baugrenzen liegen. 
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4. WASSERWIRTSCHAFT 

4.1. Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch den Zweckverband Wasserversor-
gung Isar-Vils, Am Wasserwerk 1, Hofham, 84174 Eching. 
 

4.2. Niederschlagswasserbeseitigung 

Geländeaufschüttungen sind so vorzunehmen, dass auf dem eigenen Gelände anfal-
lendes Oberflächenwasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Notfalls sind 
entsprechende Entwässerungsvorrichtungen (z.B: Rinne, Mulde, Sickerleitung, etc.) 
einzubauen. 
Soweit erforderlich sind Schutzvorkehrungen gegen Hang- Schicht- und v. a. hoch 
anstehendes Grundwasser durch den jeweiligen Grundstückseigentümer selbst zu 
treffen und die Gebäude durch geeignete Maßnahmen zu sichern. (z.B. Ausbildung 
einer weißen Wanne bei Errichtung eines Kellers) Bei der Bauausführung ist beson-
dere Sorgfalt auf den Schutz vor Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in das 
Grundwasser zu legen. 
Soweit im Zuge der Bebauung Bauwasserhaltungen erforderlich werden, so sind vor-
her die entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen beim Landratsamt ein-
zuholen. 
Bei neu zu errichtenden Gebäuden hat die Niederschlagswasserbeseitigung nach 
den aktuellen Regeln der Technik zu erfolgen, es ist also vorrangig über die belebte 
Oberbodenzone zu versickern. 
Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und sonstigen Flächen ist auf 
dem Grundstück zu versickern. Sollten es die Bodenverhältnisse erlauben, ist eine 
breitflächige Versickerung des unbelasteten Dach- und Oberflächenwasser unter 
Ausnutzung der Reinigungswirkung der belebten Bodenzone vorzunehmen. (be-
wachsene Seitenstreifen, ausreichend dimensionierte Mulden, Schotterrigolen). 
 

4.3. Schmutzwasserableitung 

Die Ableitung des Schmutzwassers ist über das gemeindliche Kanalsystem in die 
Kläranlage der Gemeinde Eching in Weixerau. 
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5. DENKMALSCHUTZ 

5.1. Bodendenkmalpflege 

 
 
Ausschnitt aus dem Bayernviewer Denkmal des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, 
Bodendenkmäler rot schraffiert, Planungsgebiet blau gestrichelt (Stand 7.7.2021) 
 
Im Geltungsbereich ist kein Bodendenkmal bekannt. Dennoch ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbe-
kannte Bodendenkmäler befinden.  
 

5.2. Baudenkmäler 

Baudenkmäler befinden sich weder im noch in der Nähe des Geltungsbereichs. Be-
einträchtigungen von Sichtbeziehungen sind nicht gegeben. 
 

6. MÜLLBESEITIGUNG 

Die Müllbeseitigung erfolgt durch Fa. Heinz und Fa. Wurzer und kann als gesichert 
betrachtet werden. 
 

7. ENERGIEVERSORGUNG 

7.1. Elektrische Versorgung 

Die elektrische Versorgung erfolgt durch die Bayernwerk AG.  
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8. ERMITTLUNG DER BRUTTO- UND NETTOBAUFLÄCHE 

 

 
Gesamte Fläche innerhalb 
des Geltungsbereiches 22056 m² 
 
öffentliche Flächen: 0 m²  
 
Teilfläche MD 1 7052 m² 
Teilfläche MD 2 15004 m² 
 
somit 
Nettobaufläche MD 1 7052 m² 
========================================================== 
 
 
 

9. BAULEITPLANVERFAHREN 

Da es sich bei dem Bebauungs- und Grünordnungsplan um Maßnahmen der Innen-
entwicklung handelt und die zulässige Grundfläche im Änderungsbereich weniger als 
20000 m² beträgt, wird die Änderung nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. 
Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Es gibt 
außerdem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Somit ist kein Umweltbericht nach §2a BauGB zu erstellen. Eingriffe, die auf Grund 
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. (§ 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB)  
Ein Ausgleich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist somit nicht zu 
erbringen. 
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Landshut, den 08.05.2023 Gebilligt laut Gemeinderatsbeschluss

  vom....................................................
Vorentwurf 
Entwurf 
Änderung 

15.07.2021 
25.08.2022 
23.03.3023 
 

 
 

Eching, den ..................................
 

Dipl.-Ing.(FH) Christian Loibl

PLANTEAM  

Mühlenstraße 6 ………....................................................
84028  Landshut  1. Bürgermeister Kofler  

 
 
 
 
 

Anhang: 
- Artenliste 
- Immissionstechnisches Gutachten – Luftreinhaltung Nr. 5908-01_E04 v. 16.03.2023 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
 



Bebauungs- und Grünordnungsplan „Fischerstraße OT Weixerau“ 
Gemeinde Eching 
 
Anhang zur Begründung 
 

Artenliste Gehölzpflanzung 
 
 Bäume 

 
Feldahorn   Acer campestre  
Schwarzerle   Alnus glutinosa  
Hainbuche   Carpinus betulus  
Walnuß   Juglans regia  
Apfelbaum   Malus silvestris  
Wildkirsche   Prunus avium  
Traubenkirsche  Prunus padus  
Vogelbeere    (Sorbus aucuparia) 
Zwetschge    (Prunus domestica) 
 
alle Obst- und Nußbäume 
 

 vorgeschlagene Pflanzgröße: als Einzelbaum: 
   Hochstamm, 3xv., 12-14 cm Stammumfang 

 
    
Sträucher 
Schlehe    (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra) 
Kornelkirsche   (Cornus mas) 
Roter Hartriegel   (Cornus sanguinea) 
Haselnuss   (Corylus avellana) 
Liguster   (Ligustrum vulgara) 
Weißdorn   (Crataegus laevigata)  
Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus)  
Faulbaum   (Frangula alnus)  
Heckenkirsche  (Lonicera xylosteum)  
Wildrose   (Rosa i. Arten)  
Pimpernuss   (Staphylea pinnata)  
Wasserschneeball  (Viburnum opulus)  
 
Pflanzgröße:   Sträucher 2xv., 60/100 cm Höhe 
 
 


